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4. Spritzen und Pl..Jl1Pel1 20,- I:M 

5. Schläuche je Nonnlänge 3,- IM 

6. Notstromaggregate mit Zubehör 15,- IM 

7. sonstige Geräte 2,- IM 

IV. Sonsti~_Gebüh.E~ 

1.	 Wasserve:rbrauch und Benutzung der l-bwasseranlage 

Die Böhe der Gebühren richtet sich nach den in der Stadt 

geltenden Tarifen und Gebührenordnungen. 

2.	 Die Berechnungen für den Verbrauch an Fackeln, Sauerstoff, 

Preßluft , Trockenpulver, Schaurmrl.ttel, ÖlbinCleroittel, 

Planen und dergl. erfolgen zu Tagespreisen. 

V.	 ~swilli~r Alann 

Bei böswilligem Alann wird Cer zweifache Gebühren­

satz nach Abschnitt I und II berechnet, 

Mindestgebühr 100,- IM 




